
Anlage 2

zur SV-9-1721

Prüfung der Befreiungsmöglichkeit nach § 116a GO NRW Auswertung
zur Aufstellung eines NKF-Gesamtabschlusses

Name der Kommune Jahr der Befreiung

Kreis Coesfeld 2019

Berechnung 2019 2018 Auswertung

Bilanzsumme der Kommune 404.259.540 € 391.854.896 €

+ + + Das Kriterium ist erfüllt.

n 1

=   < 1.500.000.000,01 € ? = 416.148.886 € = 403.739.315 €

Berechnung 2019 2018 Auswertung

Das Kriterium ist erfüllt.

/ / / n 1

Ordentliche Erträge der Kommune 371.933.547 € 351.735.511 €

=   < 50,00 % ? = 4,25 % = 3,29 %

Berechnung 2019 2018 Auswertung

Das Kriterium ist erfüllt.

/ / / n 1

Bilanzsumme der Kommune 404.259.540 € 391.854.896 €

=   < 50,00 % ? = 2,94 % = 3,03 %

3

Nachrichtlich:

Kriterien 1 bis 3

Gesamtauswertung

Nach § 116a GO NRW müssen mindestens zwei der obigen drei Kriterien erfüllt sein, damit eine Befreiung von der 

Aufstellung des Gesamtabschlusses in Betracht kommt.

Die Voraussetzungen für eine Gesamtabschlussbefreiung liegen vor.

Anteilige ordentliche Erträge der 

verselbstständigten Aufgabenbereiche
15.807.463 € 11.582.425 €

Kriterium 3

Anteil Bilanzsumme

Anteilige Bilanzsummen der 

verselbstständigten Aufgabenbereiche
11.889.345 € 11.884.419 €

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 3 GO NRW müssen die Bilanzsummen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten 

Aufgabenbereiche weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Kommune ausmachen.

Summe der Bilanzsummen der 

verselbstständigten Aufgabenbereiche
11.889.345 € 11.884.419 €

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 1 GO NRW darf die Summe der Bilanzen der Kommune und der einzubeziehenden 

verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht mehr als 1.500.000.000 Euro betragen.

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 2 GO NRW müssen die Erträge der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten 

Aufgabenbereiche weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Kommune ausmachen.

Kriterium 1 

Bilanzsumme

Kriterium 2

Anteil Erträge


